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3. das 60. Lebensjahr vollendet hat und die Vor
aussetzungen der Ziffer 2 nicht erfüllt sind oder

4. mindestens 1 Kind im Alter bis zu 3 Jahren 
oder mindestens 2 Kinder bis zu 8 Jahren oder

5. zur Zeit des Todes des Ehemannes mindestens 
4 waisenrentenberechtigte Kinder erzieht.

(4) Waisenrente wird für Kinder bis zum vollende
ten 18. Lebensjahr gezahlt.

^ **
§ 6 '

(1) Die Witwenrente beträgt sechs Zehntel der 
Bergmannsrente bzw. der Bergmannsvollrente ohne 
Kinderzuschuß.

(2) Die Waisenrente beträgt jährlich 480,— DM für 
jede Waise.

(3) Die Hinterbliebenenrenten dürfen zusammen 
nicht höher sein als die Rente einschl. des Kinder
zuschusses, die dem Verstorbenen zur Zeit des Todes 
zustand oder zugestanden hätte, wenn er zu diesem 
Zeitpunkt invalide gewesen wäre; sonst werden sie 
nach dem Verhältnis ihrer Höhe gekürzt. Beim Aus
scheiden eines Hinterbliebenen erhöhen sich die ge
kürzten Hinterbliebenenrenten bis zum zulässigen 
Höchstbetrag.

IV.
Erhaltung der Anrechte 

aus der bergbaulichen Versicherung
§ V

(1) Die Anwartschaft auf Gewährung von Renten 
nach dieser Verordnung bleibt bestehen, wenn eine 
Versicherung nach der VSV vorliegt oder wenn An
wartschaftsgebühren nach Artikel 4 der Ersten 
Durchführungsverordnung vom 9. April 1947 zur 
VSV („Arbeit und Sozialfürsorge“ S. 195) gezahlt 
werden.

(2) Für die aus Bergbaubetrieben zum Dienst in 
staatliche Verwaltungen und Massenorganisationen 
berufenen Personen bleiben die Anrechte aus der 
•bergbaulichen Versicherung erhalten, soweit die 
Wartezeiten hierfür vor ihrer Berufung erfüllt sind.

V.
Schlußbestimmungen

§ 8
(1) Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom

1. April 1951 in Kraft.
(2) Die §§ 15 bis einschl. 21 und der § 23 der Ver

ordnung vom 19. Dezember 1946 über die Sozialver
sicherung der Bergleute („Arbeit und Sozialfürsorge“
S. 417) werden mit dem Inkrafttreten dieser Verord
nung außer Kraft gesetzt.

Berlin, den 28. Juni 1951

Die Regierung 
der Deutschen Demokratischen Republik 

U l b r i c h t  
Stellvertreter des Ministerpräsidenten

Ministerium für Arbeit
I.V.: M a l t e r
Staatssekretär

Verordnung
über die Einführung des Vertragssystems 

für Nahrungsgüter.

Vom 28. Juni 1951

Um weitere gesellschaftliche Kräfte für die Er
füllung des Volkswirtschaftsplanes auf dem Gebiete 
der Versorgung mit Nahrungsgütern zu mobilisieren 
und die richtige und genaue Erfüllung des Planes 
durch ein System von wirtschaftlichen Verträgen zu 
sichern, ist es notwendig, Handelsorganen, Produk
tionsbetrieben der Nahrungs- und Genußmittelindu
strie und anderen anerkannten Bedarfsträgern die 
Möglichkeit zu verschaffen, die ihnen zur Erfüllung 
ihrer Planaufgaben zugewiesenen Kontingente an 
Rohstoffen, Halbfabrikaten und Fertigerzeugnissen 
durch feste Verträge mit Lieferanten ihrer WahL zu 
binden. Das System der vertragsmäßigen Beziehun
gen ist das beste Mittel, den Wirtschaftsplan und 
das Prinzip der wirtschaftlichen Rechnungsführung / 
miteinander zu vereinen. Deshalb müssen alle wirt
schaftlichen Organisationen diesen Verträgen be
sondere Aufmerksamkeit widmen. Ein derartiger 
Wirtschaftsvertrag konkretisiert und präzisiert den 
Plan. Der Abschluß des Vertrages sichert und er
leichtert die Erfüllung des Planes und vereinfacht 
seine Kontrolle. Mit der gleichen Maßnahme sollen 
der Warenweg verkürzt und bürokratische Hemm
nisse in der Warenbewegung beseitigt werden.

Zu diesem Zwecke wird folgendes verordnet:

§ 1
(1) Das Ministerium für Handel und Versorgung 

der Deutschen Demokratischen Republik stellt erst
malig für den Zeitraum nach dem 1. Oktober 1951 
an Stelle der bisherigen Versorgungspläne Waren
bilanzen und Verteilerpläne für die Länder und den 
Demokratischen Sektor der Stadt Berlin auf. Für 
den Planungszeitraum vom 1. Juli bis 30. September 
1951 gelten die Versorgungspläne, auf deren Grund
lage von den Bedarfsträgergruppen und Bedarfs
trägern bis zum 15. Juli 1951 Verträge abzuschließen 
sind. Die Verteilerpläne enthalten:

a) Versorgungskontingente für die Handelsorgane,
b) Rohstoffkontingente für die Industrie,
c) Versorgungskontingente für andere anerkannte 

Bedarfsträger.
Die Verteilerpläne müssen mit den Warenbilanzen 
abgestimmt sein.

(2) Das Staatssekretariat für Erfassung und Auf
kauf landwirtschaftlicher Erzeugnisse stellt für die 
gleichen Planungszeiträume, ausgehend von den Er- 
fassungs- und Aufkaufplänen, Lieferpläne für die 
Vereinigungen volkseigener Erfassungs- und- Auf
kaufbetriebe auf der Grundlage der Verteilerpläne 
des Ministeriums für Handel und Versorgung auf.

(3) Das Staatssekretariat für Nahrungs- und Ge
nußmittelindustrie stellt für die gleichen Planungs
zeiträume, ausgehend von den Produktionsplänen 
der Lebensmittelindustrie, Liefer- und Empfangs
pläne für die Deutsche Handelszentrale-Lebensmittel 
auf der Grundlage der Verteilerpläne des Ministe
riums für Handel und Versorgung auf.


